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 Veröffentlicht am 04.07.1989

Index

Wasserrecht

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §12 Abs1

WRG 1959 §5 Abs2

Rechtssatz

Bei der für die Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen (hier: von Wasserkraftnutzungen durch

Grundwasserentnahmen zu Beregnungszwecken) in Anschlag zu bringenden Wasserführung der Ober:ächengewässer

ist von dem auf Grund des natürlichen Wasserdargebotes zu erwartenden Durch:uss und nicht von den durch

menschliche Eingri<e auf das Ab:ussgeschehen (z. B. kurzfristige Au<üllung von Stauräumen) bewirkten

Durchflussschwankungen auszugehen.
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